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 Veröffentlicht am 29.05.2018

Norm

IO §88

Rechtssatz

Die Enthebung eines Gläubigerausschussmitglieds stellt den contrarius actus zu seiner Bestellung dar. Aufgrund der

ausdrücklichen gesetzlichen Anordnung der ö entlichen Bekanntmachung auch der Namen der Mitglieder des

beigeordneten Gläubigerausschusses muss zwingend auch die Enthebung eines Gläubigerausschussmitglieds

öffentlich bekannt gemacht werden.
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